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► Nr.  VO/2017/04838
öffentlich

Lübeck, 06.04.2017
Bericht 

Verantwortliche Bereiche:
3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
1.300 - Recht
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
3.820 - Stadtwald
4.491 - Archäologie und Denkmalpflege
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
5.660 - Stadtgrün und Verkehr
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

Bearbeitung: Klaus Breitrück (E-Mail: klaus.breitrück@luebeck.de Telefon: 122-3970)

Änderung der Stadtverordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
"Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Ka-
nal" im Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck vom 17.06.1998
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

03.05.2017 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
16.05.2017 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Kenntnisnahme

30.05.2017 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
29.06.2017 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Das Landschaftsschutzgebiet „Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ 
soll durch die vorstehend genannte Stadtverordnung geändert werden, damit auf einer Teilfläche zwi-
schen der Straße Herrenholz und der BAB 1 die Erweiterung eines Gewerbebetriebs ermöglicht wer-
den kann. Dafür ist eine insgesamt ca. 1,52 ha große Fläche aus dem bestehenden Landschafts-
schutzgebiet zu entlassen. Das verbleibende Landschaftsschutzgebiet hat dann eine Größe von etwa 
972 ha.

Verfahren:
  Beteiligte Bereiche/Projektgruppen
  Ergebnis:

Die Bereiche und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Ände-
rung des Landschaftsschutzgebietes „Trave-Ein-
zugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lü-
beck-Kanal“ berührt werden kann, wurden gemäß 
§ 22 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 19 Abs. 1 
LNatSchG um Stellungnahme gebeten.

1.300 Recht - keine rechtlichen Bedenken
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften - 
keine Bedenken
3.820 Stadtwald – nimmt Kenntnis 
4.491 Archäologie und Denkmalpflege - 
keine Bedenken
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5.610 Stadtplanung und Bauordnung - nimmt 
Kenntnis
5.660 Stadtgrün und Verkehr - redaktionelle 
Hinweise
3.700 EBL - gab einen 
Leitungstrassenhinweis

Beteiligung nach § 42 Abs. 1 LNatSchG:

Anerkannten Naturschutzverbände - NABU, 
siehe Begründung

Naturschutzbeirat der Hansestadt - nimmt 
Kenntnis und hält LSG-Erweiterung an anderer 
Stelle für wünschenswert.

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume als obere Naturschutzbehör-
de – nimmt Kenntnis

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume als 
oberste Naturschutzbehörde - keine 
Bedenken

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt
 und ländliche Räume als Untere Forstbehörde 
- keine Bedenken

Zudem erfolgte eine öffentliche Auslegung in 
der Zeit vom 23.01.2017 bis 22.02.2017 in 
der keine Stellungnahmen eingegangen 
sind. Auch in der Nachfrist nach Ende der 
Auslegung von zwei Wochen bis zum Ablauf 
des 08.03.2017 ging keine Stellungnahme 
ein.

Keine Einwände der beteiligten anderen 
Institutionen (Netz Lübeck GmbH, Deut-
sche Telekom, Regionalzentrum Nord EON 
Netz GmbH, Landschaftsplanungsbüro PRO-
KOM)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein, die Belange von Kindern und Jugendlichen 

sind nicht betroffen.
Begründung:

Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Bericht:
Siehe Anlagen

Anlagen :
Anlage A – Begründung

Anlage B – Erläuterungstext des Landschaftsplanungsbüro PROKOM vom 19.10.2016

Anlage C – Verordnungstext

Anlage D. – Übersichtskarte

Senator Ludger Hinsen
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Anlage A 
Begründung: 
 
1. Ausgangssituation: 
Das vorhandene Landschaftsschutzgebiet „Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und 
Elbe-Lübeck-Kanal“ wurde durch die Stadtverordnung vom 17.06.1998 unter Schutz gestellt. 
Diese Stadtverordnung soll aufgrund von Bebauungsabsichten (Bebauungsplan „22.57.00 – 
Herrenholz Nord“) zwischen der Straße Herrenholz und der Bundesautobahn (BAB) 1 
geändert werden. Es ist beabsichtigt, im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 
„22.57.00 Herrenholz Nord“ mit der dazugehörigen 120. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für die vorgesehene Erweiterung eines dort bestehenden 
Großhandelsbetriebs Baurecht zu schaffen. Die aus dem Landschaftsschutzgebiet „Trave-
Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ zu entlassende Fläche ist ca. 
1,52 ha groß (Gemarkung St. Lorenz, Flur 18, Flurstücke 122, 123 tlw., 124 tlw. und 37/85 
tlw. sowie in der Gemarkung Schönböcken Flur 3, Flurstück 48/18 tlw.). Sie ist in dem 
Erläuterungstext des Landschaftsplanungsbüros PROKOM vom 19.10.2016 in der Abb. 3 in 
zwei Teilflächen wegen der Unterscheidung zwischen Bauflächen und Grünflächen 
dargestellt (vgl. Anlage B). In der Änderungsverordnung ist nur die gesamte 
Entlassungsfläche dargestellt und nicht nach Nutzungsmöglichkeiten aufgeteilt. Die neue 
Größe des Landschaftsschutzgebietes beträgt nunmehr 972 ha. 
 
 

2. Bewertung der Entlassungsfläche: 
Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck als untere Naturschutzbehörde (UNB) hat die 
Flächensituation der betroffenen Fläche und die Notwendigkeit der beabsichtigten baulichen 
Erweiterung geprüft. Dabei wurden ebenfalls alle in Betracht kommenden Möglichkeiten zur 
Minimierung der Flächenansprüche der Bauplanung selbst betrachtet und, soweit möglich, 
planerisch berücksichtigt. Auch nach erfolgter Minimierung der Bauplanung verbleibt dennoch 
ein baulicher Entwicklungsbedarf, der sich auf Teilflächen des Landschaftsschutzgebietes 
auswirkt. Vor diesem Hintergrund kann die UNB in diesem besonderen Fall die Entlassung 
eines Teilbereiches (ca. 15.275 m²) aus dem Landschaftsschutz aus den folgenden Gründen 
als vertretbar bewerten: 
 

 Es handelt sich um eine untergeordnete Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebs, 
der aus nachvollziehbaren wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen seinen Betrieb 
an diesem Standort erweitern muss. Es stehen keine anderen benachbarten Flächen für 
eine derartige Erweiterung zur Verfügung. 

 

 Eine Verlagerung des gesamten Gewerbebetriebs an einen neuen Standort innerhalb oder 
außerhalb der Hansestadt Lübeck würde einen erheblichen investiven und 
organisatorischen Aufwand hervorrufen, der nicht vertretbar wäre. 

 

 Die betroffene, aus dem Landschaftsschutzgebiet zu entlassende Fläche liegt am Rand 
des Landschaftsschutzgebietes und besitzt auf Grund dieser Randlage zwischen den stark 
befahrenen Straßen und intensiv genutzten Gewerbeflächen keine bedeutsame 
naturschutzfachliche Verbundfunktion. 

 

 Die Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes kann durch die eingriffsminimierte 
Planung auf junge Waldflächen begrenzt werden. 

 

 Die betroffene Fläche hat keine wichtige Funktion für die Naherholung. 
 

 Andere Flächen in diesem Landschaftsschutzgebiet werden im Zuge der Planung durch 
geeignete Entwicklungsmaßnahmen zudem erheblich aufgewertet werden (vgl. Konzept 
„Neue Koppel“ in der Abb. 5 des Erläuterungstextes vom Landschaftsplanungsbüro 
PROKOM vom 19.10.2016, Anlage B), und zwar sowohl in ihrer ökologischen Bedeutung 
als auch in ihrer Bedeutung für die Naherholung, so dass folglich die Werte und 
Funktionen des Landschaftsschutzgebietes insgesamt nicht verringert werden.  
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3. Erläuterungstext des Landschaftsplanungsbüros PROKOM: 
Aus dem als Anlage B beigefügten Erläuterungstext des Landschaftsplanungsbüros Prokom 
vom 19.10.2016 lassen sich zusätzlich zu diesem Bericht weitere Einzelheiten zu dem 
betroffenen Standort des Landschaftsschutzgebietes „Trave-Einzugsgebiet zwischen 
Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ entnehmen. In diesem Erläuterungstext sind ferner 
detaillierte Angaben zu dem betroffenen Teilbereich im Landschaftsschutzgebiet enthalten. 
Weiterhin werden die Absichten zu der Bauplanung des Großhandelbetriebes dargelegt. 
Abschließend geben die Feststellungen über die beschriebenen Wertigkeiten von Natur und 
Landschaft sowie des Landschaftsbildes einen Beitrag zu der bereits aufgezeigten 
Vertretbarkeit der Entlassung des betreffenden Teilbereiches aus dem 
Landschaftsschutzgebiet. 
 
 
4. Änderungsverfahren: 
Zum Änderungsverfahren der in Rede stehenden Landschaftsschutzgebietsverordnung ist 
hervorzuheben, dass eine öffentliche Auslegung gem. § 19 Abs. 2 LNatSchG von der UNB 
durchgeführt wurde. Der UNB steht ein Ermessen nach § 19 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 LNatSchG zu, 
ob sie eine öffentliche Auslegung durchführt oder sie auf diesen Verfahrensschritt verzichtet. 
Sie hätte auf die öffentliche Auslegung verzichten können, weil nur die Hansestadt Lübeck 
selbst als Eigentümerin der aus dem Landschaftsschutz zu entlassenden Fläche von diesem 
Rechtsetzungsverfahren betroffen ist. 
 
Dennoch hat sich die UNB entschlossen, eine öffentliche Auslegung vorzunehmen, um die 
städtischen Gremien auch über die in diesem Auslegungsverfahren eingehenden Anregungen 
und Bedenken der Öffentlichkeit informieren zu können. Hierzu gehörte auch die Beteiligung 
des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume als obere 
Naturschutzbehörde sowie die Beteiligung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume als oberste Naturschutzbehörde. Ein gesetzlich vorgesehenes 
Beteiligungsverfahren dieser beider Behörden ist nicht gegeben, sondern diese Beteiligung 
geschah freiwillig. 
 
Den im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung und Beteiligung von Behörden oder sonstigen 
öffentlichen Planungsträgern räumte die UNB eine angemessene Frist (1 Monat) für die 
Abgabe einer Stellungnahme ein. Der Bericht mit seinen dazugehörigen Anlagen wurde 
sodann öffentlich ausgelegt. Den Ort und die Dauer der Auslegung hatte die UNB in der 
Lübecker Stadtzeitung am 10. Januar 2017 (Seite 11) öffentlich bekanntgemacht und darin 
den nachfolgenden Text veröffentlicht:  
 

„Der Entwurf der Änderungsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Trave-
Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ im Stadtgebiet der 
Hansestadt Lübeck vom 17.06.1998 mit der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 22.000 
liegen in der Zeit vom 23.01.2017 bis zum 22.02.2017 beim Bürgermeister der 
Hansestadt Lübeck als untere Naturschutzbehörde, in Lübeck, Kronsforder Allee 2 - 
6, Altbau I. Stock, im Vorraum der Zimmer 1.038 und 1.039 öffentlich aus. Die 
Auslegung erfolgt während der Dienststunden. Jedermann kann bis zu zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungszeit bei der Unteren Naturschutzbehörde seine 
Stellungnahme schriftlich oder zur Niederschrift abgeben.“  

 
Der Zwei-Wochen-Zeitraum endete mit Ablauf des 08.03.2017. Eine Einsichtnahme durch 
Personen ist nicht erfolgt. Im Rahmen dieser Auslegung einschließlich des Zwei-Wochen-
Zeitraums sind keine schriftlichen Stellungnahmen und keine Stellungnahmen zur 
Niederschrift abgegeben worden.  
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5. Stellungnahmen der Naturschutzverbände und des Beirats für Naturschutz der 
Hansestadt Lübeck und deren Bewertung durch die UNB: 
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Bewertung durch die UNB: 
Zu den Ausführungen des NABU ist anzumerken, dass diese sich auf das Einzelhandel-
Einkaufszentrum von CITTI-Markt selbst beziehen, jedoch nicht auf den gegenüber bestehenden 
Lagerkomplex zum Großhandelsbetrieb zur Autobahn hin gelegen, der erweitert werden soll. 
Insoweit liegt bei der Beurteilung des NABU eine Verwechselung der betroffenen Nutzungen vor, 
so dass sich nicht näher mit diesen Ausführungen zu befassen ist. Die Nutzungen Groß- und 
Einzelhandel sind sehr verschieden, und die Flächennutzungen sind nicht vergleichbar oder 
austauschbar. 
 
Im Übrigen hält der NABU aufgrund des geringen Wertes der betroffenen Waldfläche und 
aufgrund des Fehlens hochwertiger Biotoptypen die beabsichtigte Entlassung der in Rede 
stehenden Teilfläche aus dem Landschaftsschutzgebiet für vertretbar. Ebenso bestehen keine 
Einwände gegen die genannten Ausgleich- und Verbesserungsvorschläge.  
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Es handelt sich hierbei um eine ca. 5 ha große städtische Fläche (Neue Koppel) im Bereich 
Niendorf-Moorgarten im betroffenen Landschaftsschutzgebiet, auf der unter anderem etwa 2 ha 
mesophiles Grünland entwickelt werden soll. Auf den Erläuterungstext des 
Landschaftsplanungsbüros PROKOM (Anlage B) wird ausdrücklich Bezug genommen. Danach 
sind im Abschnitt 4 des Erläuterungstextes die einzelnen wertverbessernden Maßnahmen 
dargestellt. 
 
Abschließend regt der NABU noch an, aufgrund der vorgesehenen Bodenversiegelungen 
geeignete Minimierungsmaßnahmen einzufordern. Diese Anregung kann jedoch nicht in diesem 
Rechtsetzungsverfahren berücksichtigt werden, weil durch dieses Rechtsetzungsverfahren kein 
unmittelbares Baurecht geschaffen wird. Vielmehr sind Minimierungsmaßnahmen Gegenstand 
des anhängigen Bauleitplanverfahrens (Bebauungsplan „22.57.00 – Herrenholz Nord“) 
(22.57.00). 
 
Somit ist festzustellen, dass keine grundsätzlichen Einwände des NABU gegen die Entlassung 
einer Teilfläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg 
und Elbe-Lübeck-Kanal“ vorgetragen worden sind. 
 
 
Weitere Stellungnahmen von anderen Naturschutzverbänden sind nicht eingegangen. 
 
 
Der Beirat für Naturschutz der Hansestadt Lübeck hat in seiner Sitzung am 31.1.2017 ebenfalls 
keine grundsätzlichen Einwände gegen dieses Rechtsetzungsverfahren erhoben. 
 
Er hält eine Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets an anderer Stelle jedoch für 
wünschenswert. Die UNB hält dies auch für sinnvoll und hat dieses geprüft. Jedoch konnten 
sinnvolle Erweiterungsmöglichkeiten angrenzend an das vorhandene Landschaftsschutzgebiet 
nicht gefunden werden.  
Der Beirat nimmt das Verfahren zur Kenntnis. 
 
 
6. Einwände und Anregungen im Rahmen der öffentlichen Auslegung bzw. Beteiligung 
von Behörden oder sonstigen öffentlicher Planungsträger und deren Bewertung durch die 
UNB: 
 
Bewertung durch die UNB: 
Stellungnahmen im Rahmen der Auslegung sind nicht eingegangen. Ebenso sind keine 
Einwände oder Anregungen von Behörden oder sonstigen öffentlichen Planungsträgern 
vorgetragen worden. Folglich kann keine Bewertung durch die UNB erfolgen. 
 
 
7. Ergebnis: 
Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die UNB bei Abwägung aller 
betroffenen Belange das in Rede stehende Teilgebiet in der Größe von 1,5 ha aus dem 
Landschaftsschutz entlassen wird. 
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Anlage B 
 
 
 
 
 

PROKOM 

 STAND: 19.10.2016 
 

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck 

 

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET 
„TRAVE-EINZUGSGEBIET ZWISCHEN 

WESENBERG UND ELBE-LÜBECK-KANAL“ 

 

Entlassung von Flächen aus dem zuvor genannten LSG im 

Zuge der 120. Änderung des Flächennutzungsplans und 

des Bebauungsplanes 22.57.00 - Herrenholz Nord - 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck plant die Aufstellung des Bebauungs-

planes 22.57.00 und die dazugehörige 120. Änderung des Flächennutzungspla-

nes für die vorgesehene Erweiterung des bestehenden CITTI-Großhandelslagers 

Lübeck, Herrenholz 1, um ca. 5.000 m²in nordwestliche Richtung. Ein Teil dieser 

Erweiterungsfläche ragt in das angrenzende Landschaftsschutzgebiet "Trave - 

Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal" hinein, so dass 

nach geltendem Planungsrecht eine Realisierung der Planung nicht möglich ist. 

Um hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, muss zusätzlich zu den Bauleit-

planverfahren für die betroffenen Schutzgebietsflächen ein Verfahren zur Entlas-

sung von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet durchgeführt werden. 

Das für die Änderung der bestehenden Stadtverordnung über das Landschafts-

schutzgebiet „Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-

Kanal“ durchzuführende Beteiligungsverfahren nach § 19 Abs. 1 und 2 

LNatSchG (Behördenbeteiligung, öffentliche Auslegung) soll parallel zur öffentli-

chen Auslegung des B-Plans 22.57.00 und der 120. F-Plan Änderung durchge-

führt werden, damit die Teilentlassung von Flächen aus dem LSG umgehend vor 

Abschluss der Bauleitplanverfahren herbeigeführt werden kann. Die vorliegende 

Unterlage enthält die dafür erforderlichen Informationen. 

 

2 Landschaftsschutzgebiet "Trave-Einzugsgebiet zwischen 
Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal" 

2.1 Schutzgebiet 

Das Landschaftsschutzgebiet ist 972 Hektar groß und liegt westlich des Stadt-

zentrums der Hansestadt Lübeck. Es wurde mit der Stadtverordnung vom 

17.06.1998 über das Landschaftsschutzgebiet "Trave-Einzugsgebiet zwischen 

Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ unter Schutz gestellt (LSG). Die Abgren-

zung des Schutzgebietes und die beabsichtigten Entlassungsflächen sind in 

Abb.1 dieser Unterlage wiedergegeben. 

Die aus dem LSG zu entlassenden Teilflächen liegen ganz im Norden des 

Schutzgebietes, direkt an der A 1 und dem Gewerbegebiet Herrenholz. 

 

2.2 Schutzzweck, Schutzziele des LSG 

In der Stadtverordnung für das Landschaftsschutzgebiet “Trave-Einzugsgebiet 

zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ vom 17.06.1998 sind folgende 

Schutzzwecke gemäß § 3 Abs. 1 unter den folgenden Nummern aufgeführt: 

1. Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

durch die Sicherung der Traveniederung zwischen Reecke und dem Elbe-

Lübeck-Kanal sowie angrenzender Bachtäler, 

2. Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, 
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3. Sicherung von Landschaftsgebieten mit besonderer kulturhistorischer Be-

deutung wie z.B. die Güter Niendorf und Padelügge, 

 

4. Erhalt und Weiterentwicklung der Landschaft für eine naturverträgliche Erho-

lung. 

 

Nach der LSG-VO wird unter § 3 Abs. 1 Nummer 2 die landschaftliche Beschrei-

bung vorgenommen. Als charakteristisch für diesen Landschaftsraum der Trave-

niederung und der Seitentäler wird die kleinteilige und vielfältige Strukturierung 

des Feuchtgrünlandes in Verknüpfung mit Brachen, Gebüschen, Wäldern und 

anderen Landschaftselementen genannt. Außerhalb dieser Bereiche dominiert 

ackerbauliche Nutzung und an den Rändern befinden sich verschiedene Wald-

bestände, wie z.B. das Herrenholz und der Krähenwald. 

 

Gemäß § 3 Abs. 2 der LSG-VO ist unter Würdigung der vorstehenden Ziffern 1 

bis 4 das LSG zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Insbesondere ist der 

Charakter zu erhalten und es ist eine Verbesserung des Landschaftsbildes durch 

Strukturergänzungen, Nutzungsextensivierung und eine Erhöhung des Waldan-

teils anzustreben. 
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Abb. 1: Abgrenzung des LSG (           ) und Lage der zu entlassenden Fläche  

(       ) 
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2.3 Aussagen der überörtlichen und örtlichen Landschaftsplanung zur 

Trave-Niederung als Schutzgegenstand des LSG 

In der überörtlichen Landschaftsplanung und Raumplanung finden sich fol-

gende Aussagen und Zielsetzungen zur Trave-Niederung: 

 Gebiet mit besonderer Eignung zum Aufbau eines landesweiten Schutz-

gebiets- und Biotopverbundsystems (Schwerpunkt- und Verbundbereiche) 

(Landschaftsrahmenplan sowie Regionalplan für den Planungsraum II), 

 Gebiet mit besonderer Bedeutung für eine landschaftsbezogene Erholung 

der Bevölkerung(Landschaftsprogramm SH). 

Im Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck sind zu diesem Landschafts-

schutzgebiet die Kernaussagen der o.g. Schutzzwecke aufgelistet.  

Für den nördlichen, direkt an die A1 angrenzenden Teil des LSG zeigt die Bio-

toptypenkartierung des Landschaftsplanes vorherrschende Ackernutzung auf, in 

die, ausgehend von einer größeren Ruderalfläche im Südwesten, eine sich nach 

Nordosten erstreckende Waldzone mit einer Abfolge unterschiedlicher Wälder 

eingebettet ist (Nadelwald, Nadel- und Nadel-/Laub-Mischwaldbestände, Feucht- 

und Nasswald). Die aus dem LSG zu entlassenden Teilflächen sind überwiegend 

mit Wald bestanden. 

 

3 Entlassung von Teilflächen aus dem LSG 

3.1 Begründung für die Entlassung von Flächen aus dem Landschafts-

schutzgebiet 

3.1.1 Geplantes Vorhaben 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes besteht das Großhan-

delslager CITTI. Es dient der Belieferung von Großverbrauchern (Hotellerie, 

Gastronomie, Caterer, usw.) mit verpackten Lebensmitteln, Kühl- und Tiefkühl-

produkten, Trockensortimenten und Waschmitteln. 

Die Lagerkapazitäten des Großhandels reichen nicht mehr aus. Um den Fortbe-

stand des Betriebes am vorhandenen Standort zu sichern, unterstützt die Hanse-

stadt Lübeck das Ziel des Grundstückseigentümers, das vorhandene Gebäude 

zu erweitern. Eine flächensparende, mehrgeschossige Bauweise wurde geprüft, 

kann aber aus Gründen des Betriebsablaufes nicht realisiert werden und ist auch 

städtebaulich nicht gewollt, da die Bauhöhe der benachbarten Baukörper nicht 

überschritten werden soll. Die bauliche und innerbetriebliche Prüfung ergab, dass 

die Erweiterung nach Nordwesten in die dortige Waldfläche erfolgen kann, die 

ausschließlich jüngeren Waldbestand aufweist. Eine Inanspruchnahme des älte-

ren Waldes im Süd-Westen, der ebenfalls im Landschaftsschutzgebiet liegt, kann 

so vermieden werden. Alternativen zur Erweiterung in Flächen außerhalb des 

Waldes stehen nicht zur Verfügung, da die angrenzenden Grundstücke schon 

bebaut sind oder als öffentliche Verkehrsflächen der Erschließung des Gewerbe-

gebietes dienen. 
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Abb.2:  Geltungsbereich des B-Plans 22.57.00 

 

Die zusätzlich benötigte Fläche für die Gebäudeerweiterung, Umfahrten und 

Stellplätze beträgt insgesamt ca. 13.100 m². Davon werden 2.100 m² auf dem 

Bestandsgrundstück verwirklicht. Der geplante Anbau hat eine Höhe von maxi-

mal 12,5 m, der Betrieb erfolgt an Werktagen von 0 bis 24 Uhr. 

Die verkehrliche Erschließung ist im Plangebiet über die Straße Herrenholz gesi-

chert. Die Wege über den Padelügger Weg zum Autobahnanschluss Lübeck-

Moisling und darüber hinaus zum Autobahnkreuz Lübeck sind kurz und kenn-

zeichnen das Plangebiet als verkehrsgünstig gelegenen Standort. 

3.1.2 Lage und Größe der zu entlassenden LSG-Fläche 

Die zu entlassende LSG-Fläche besteht aus zwei Teilflächen, die auf der umsei-

tigen Abbildung gekennzeichnet sind. 

Teilfläche 1 umfasst eine Fläche von 9.800 m².  Hiervon werden 2.900 m² von 

dem Erweiterungsbau beansprucht und 6.900 m² werden zukünftig als Erschlie-

ßungsfläche befestigt. Momentan ist die weitgehend ebene Fläche vollständig mit 

Wald bestockt und insofern von hohem Wert für das Landschaftsschutzgebiet. 
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Für die Inanspruchnahme der Waldflächen ist zusätzlich zu der Entlassung der 

Teilfläche des LSG bei der unteren Forstbehörde der Außenstelle Mölln eine 

Waldumwandlung zu beantragen. Für eine positive Entscheidung der Forstbe-

hörde müssen Wald-Ersatzflächen zur Verfügung gestellt werden.  

Ein schmaler Randstreifen von 1.550 m² südwestlich der Fläche wird zur privaten 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Abstandsgrün umgewidmet, da nur so der 

gemäß § 24 LWaldG einzuhaltende Waldabstand von 30 m gewährleistet werden 

kann. Diese Fläche verbleibt im Landschaftsschutzgebiet.  

 

 

Abb.3:  B-Plan 22.57.00 mit Kennzeichnung der aus dem Landschaftsschutzge-

biet zu entlassenden Teilflächen 

Teilfläche 2 grenzt im Nordosten an. Es handelt sich um eine schmale, langge-

zogene Fläche, die bis an den Padelügger Weg heranreicht und zu einem gro-

ßen Anteil von den Böschungen der Autobahnauffahrt Anschlussstelle Lübeck-

Teilfläche 1 

9.800 m² 

Teilfläche 2 

5.475 m² 
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Moisling eingenommen wird. Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck als unte-

re Naturschutzbehörde hat entschieden, das Verfahren zur Entlassung von Teil-

flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet auf diese Fläche auszudehnen, da 

hier infolge der isolierten Lage und der geringen Ausdehnung (ca. 35 m Breite, 

ca. 158 m Länge, Größe 5.475 m²) die in der Landschaftsschutzgebietsverord-

nung genannten Ziele nicht wirksam umgesetzt werden können. Im Gegensatz 

zur vorgenannten Teilfläche 1 werden hier keine Maßnahmen durchgeführt, die 

Fläche bleibt in ihrer jetzigen Ausprägung als Gehölzfläche bestehen. 

Insgesamt sollen folglichTeilflächen in einer Größe von 15.275 m² aus dem 

Landschaftsschutzgebiet “Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-

Lübeck-Kanal“ entlassen werden. Das verbleibende Landschaftsschutzgebiet hat 

dann noch eine Größe von etwa 970,5 Hektar. 

 

3.2 Bestand und Bewertung der zu entlassenden LSG-Fläche 

3.2.1 Boden 

Der natürliche geologische Untergrund im Erweiterungsgebiet im Plangeltungs-

bereich ist aus weichseleiszeitlichem schwach humosem Sand bis Sand gebildet. 

Direkt an der Autobahn steht lehmiger Sand bis sandiger Lehm an, in der Tiefe 

Lehmmergel. Die bestehende Gewerbegebietsfläche ist stark versiegelt, so dass 

hier keine natürlich anstehenden Böden mehr vorkommen. 

Ein im Sommer 2015 angefertigtes Baugrundgutachten ergab eine Schichtung 

von teils aufgefüllten Sanden, teils mutterbodenähnliche Erdstoffe über Sand und 

Geschiebemergel in zunehmender Tiefe. 

3.2.2 Wasser 

Aufgrund der Bodenverhältnisse ist davon auszugehen, dass auf den Erweite-

rungsflächen der mittlere natürliche Flurabstand des Grundwassers mehr als 

einen Meter beträgt. Zum Zeitpunkt der für das Baugrundgutachten durchgeführ-

ten Rammbohrungen lag der Grundwasserspiegel zwischen 2 und 5 Metern unter 

der Geländeoberkante.  

Durch die starke Versiegelung im bestehenden Gewerbegebiet ist die Eignung 

des Gebietes für die Grundwasserneubildung erheblich beeinträchtigt. 

3.2.3 Klima, Luft 

Im nördlichen Teil des Landschaftsschutzgebietes „Trave-Einzugsgebiet zwi-

schen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ können gemäß Landschaftsplan zwei 

Klimatypen unterschieden werden: Waldklima sowie Industrie- und Gewerbekli-

ma. Das Waldklima ist charakterisiert durch eine vergleichsweise hohe Luftfeuch-

tigkeit und Luftreinheit, niedrigere Temperaturen sowie geringere Windbewegung 

als in umgebenden Gebieten. Die Luftreinheit ist durch die angrenzende Auto-

bahn 1 allerdings beeinträchtigt. Der Wald ist ein lokalklimatischer Ausgleichs-

18 von 31 in Zusammenstellung



  PROKOM  

  
 10 

raum für Siedlungsgebiete mit erhöhten Temperaturen und geringer Luftfeuchtig-

keit. Die Ausgleichsfunktion der Waldflächen im Plangeltungsbereich wirkt sich 

positiv auf die Gewerbeflächen im Plangeltungsbereich aus. 

Das Industrie- und Gewerbeklima ist charakterisiert durch relativ hohe Tages-

temperaturen (Aufheizung) sowie durch die Abkühlung infolge der Wärmeab-

strahlung in der Nacht. Das Gewerbeklima hat keine klimaverbessernde Funkti-

on. 

Gemäß dem Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lübeck herrscht in diesem 

Gebiet ein Luftgüte-Index mittlerer Qualität vor. 

3.2.4 Pflanzen (PROKOM, 2015, B-Plan 22.57.005, Biotoptypen: Bestand und 

Bewertung, siehe Anlage) 

In den Waldflächen, die an den vorhandenen Betriebsstandort der Fa. CITTI im 

Süden, Westen sowie im Nordwesten angrenzen, kommen folgende Biotoptypen 

vor: 

Die vorhandenen Waldflächen gehören zum Biotoptyp Sonstige Forstflächen/ 

Laubholzbestände mit heimischen und nicht heimischen Baumarten (WFxy). 

Hierbei handelt es sich um etwas jüngere Waldbestände (überwiegend Stangen-

holzalter, z.T. im Übergang zum schwachen Baumholzalter), die sich aus im Um-

feld der Autobahn bzw. der Gewerbegebiete angelegten Aufforstungen entwickelt 

haben. Überwiegend sind hier gemischte Laubholzbestände vorhanden, in denen 

sowohl heimische als auch nicht heimische Baumarten vertreten sind.  

Im südlichen Teil des vorhandenen Waldbestandes, der sich im Stangenholzalter 

im Übergang zum schwachen Baumholz befindet, weisen beispielsweise Berg-

Ahorn und Rot-Eiche hohe Anteile auf. Weiterhin kommt die Birke regelmäßig 

vor. Die Krautschicht zeigt hier Arten wie z.B. Stellaria holostea (Echte Sternmie-

re) und Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarn), was im Vergleich zu den 

bodensauren Laubwäldern auf etwas reichere Standorte hindeutet. Im Umfeld 

des im zentralen Bereich gelegenen Gewässers sind vor allem Weiden und eini-

ge Erlen vorhanden, die sich von den umgebenden Waldbeständen deutlich ab-

setzen. Auch im östlichen Bereich des Bestandes, in der Nähe eines derzeit ab-

gesperrten und demzufolge aktuell nicht genutzten Waldweges südwestlich des 

Betriebsgrundstückes, sind zwei markante Weiden vorhanden, die jeweils Kro-

nendurchmesser von mehr als 20 m aufweisen und offenbar deutlich älter als der 

umgebende Waldbestand sind.  

Die Waldbestände nordwestlich des vorhandenen Betriebsstandortes weisen 

Baumarten wie Birke, Erle, Espe, Sal-Weide, Eberesche, Stiel-Eiche und Rot-

Eiche auf und befinden sich im Stangenholzalter, wobei einige etwas ältere Pap-

peln, Weiden und Birken vorhanden sind. In der Strauchschicht sind neben jün-

geren Exemplaren der o.g. Baumarten auch Ziersträucher vertreten. Die Kraut-

schicht ist durch Arten frischer bis etwas feuchter, eher nährstoffreicher Standor-

te geprägt. Neben der auch hier mit relativ großen Anteilen vorhandenen Stellaria 

holostea (Echte Sternmiere) sind z.B. Arten wie Ajuga reptans (Kriechender 

Günsel), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz) und Glechoma hederacea 
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(Gundermann) häufig vertreten. Auch hier sind in der Umgebung eines Flachge-

wässers vor allem Weiden vorhanden, wobei es sich im südlichen Randbereich 

überwiegend um ältere Exemplare handelt. 

Einzelbäume und Baumgruppen (HGb) sind in den Randbereichen des Gewer-

begrundstücks zu den angrenzenden Waldflächen oder in der Nähe der Gebäu-

de bzw. im Stellplatzbereich vorhanden. Es handelt sich um jüngere Bäume bzw. 

Bäume mittleren Alters, überwiegend mit Stammdurchmesser zwischen 15 und 

30 cm. Vorherrschende Arten sind Buche, Eiche und Berg-Ahorn. Mit geringeren 

Anteilen ist auch die Eberesche vertreten. Die Bäume sind in vielen Fällen durch 

die benachbarten Waldbäume bedrängt bzw. weisen aufgrund eng benachbarter 

Gebäude nur eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten auf. Die Bäume im 

Randbereich von Fahrwegen und Stellplätzen unterliegen einer regelmäßigen 

Pflege, um das Lichtraumprofil für die Fahrzeuge zu gewährleisten.  

In nordwestlicher und südlicher Richtung grenzen Ackerflächen an die Waldflä-

chen an. Es handelt sich um intensiv genutzte Äcker (AA). 

Auf den von der Entlassung aus dem LSG betroffenen Flächen kommen keine 

naturschutzfachlich hochwertigen Biotoptypen vor.  

 

3.2.5 Tiere (BBS Greuner-Pönicke, 2016, Artenschutzrechtliche Prüfung zum 

B-Plan 22.57.00 der Hansestadt Lübeck) 

Als Grundlage für die Bestandsanalyse und die Beurteilung der zu erwartenden 

Auswirkungen der Planung im Umweltbericht zum Bebauungsplan wurde eine 

artenschutzrechtliche Prüfung erstellt, deren Ergebnisse nachfolgend zusam-

mengefasst werden. 

Brutvögel: In den Gehölzen können diverse Gehölzbrüter Brutraum finden, wobei 

überwiegend Freibrüter zu erwarten sind. Für Höhlenbrüter sind in den Gehölzen 

des betroffenen Bereichs eher keine geeigneten Strukturen vorhanden, doch 

kann das Vorkommen kleinerer Höhlenbrüter wie Kohl- und Blaumeise nicht ganz 

ausgeschlossen werden. Diese könnten auch in geschützten Astgabeln mit ge-

eigneter Struktur Nistplätze finden, vornehmlich in dichteren durchgewachsenen 

Bereichen. 

Empfindliche Arten und typische Waldvögel können aufgrund der Größe des 

Waldes vorkommen, sind aber eher im westlich gelegenen Bereich mit dem älte-

ren, größeren Baumbestand zu vermuten. So könnten Spechte sowie Eulen und 

Greifvögel hier Höhlen- und Horstbäume finden. Die möglichen Brutstandorte 

dürften v.a. für diese Arten in größeren Gehölzen auf dem Knick und im Westen 

liegen. Bodenbrüter wie die Waldschnepfe sind aufgrund der vorhandenen Stö-

rungen (Trampelpfad, angrenzende Gewerbefläche, Autobahn A1 mit dauerhaf-

tem Lärmpegel) nicht zu erwarten. 

Eine besondere Bedeutung des Untersuchungsraums für Rastvögel ist nicht ge-

geben. 
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Fledermäuse: In der Fläche des gesamten Waldes sind in den Großbäumen Fle-

dermausquartiere zu erwarten. Lichtungen und der Knick können Jagdhabitate 

sein, Waldränder Flugleitlinien. In der von der Gewerbegebiets-Erweiterung be-

troffenen Waldfläche können die folgende Arten potenziell als Nahrungsgäste 

vorkommen: Breitflügel-, Zwerg-, Rauhaut- und Wasserfledermaus, Großer 

Abendsegler und Braunes Langohr. Alter Baumbestand, der eine Eignung als 

Fledermausquartier aufweist, ist hier nicht vorhanden. 

Weitere Arten: Mit Vorkommen weiterer europäisch oder streng geschützter Ar-

ten ist im Bereich der Erweiterung der Gewerbefläche nicht zu rechnen. Für ein 

Vorkommen der Haselmaussind hier die Gehölze und der Unterwuchs wenig 

geeignet. Im gesamten Waldbereich können jedoch in einigen Bereichen mit 

Brombeere und Himbeere auch Haselmäuse als Art der Wälder angenommen 

werden. 

Das Vorkommen von Amphibien oder Reptilien ist möglich, denkbar ist das Vor-

kommen von Blindschleiche und Waldeidechse dauerhaft sowie von Amphibien 

im Sommerlebensraum. Die Kleingewässer können je nach Wasserstand auch 

als Laichgewässer fungieren. Das Potenzial wird hier daher im Erweiterungsbe-

reich Gewerbe für folgende Arten auch als Sommerlebensraum angenommen: 

Grasfrosch, Erdkröte, Teichmolch. Für den Moorfrosch dürften die Kleingewässer 

keine ausreichende Wasserführung und Besonnung aufweisen. Für den Kamm-

molch erscheinen die Kleingewässer zu flach und ebenfalls zu kurz wasserfüh-

rend. 

 

3.2.6 Landschafts- und Ortsbild, Erholungseignung 

Das Landschaftsbild außerhalb der Gewerbe- und Verkehrsflächen wird nur 

durch Waldflächen geprägt. Die Waldflächen erfüllen die wertbestimmenden Kri-

terien Vielfalt, Naturnähe und Schönheit in hohem Maße. Der Landschaftsplan 

bewertet die Waldflächen daher mit hohem Wert (Wertstufe 2). Solche Flächen 

haben oft auch große Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und auch für 

die Erholung. Hier ist allerdings der Wert für die Erholung als sehr gering anzu-

sehen: Die Nähe der Autobahn führt zu hohen Lärmbelastungen in den Waldflä-

chen, zudem sind keine Spazier- und Wanderwege vorhanden. Die Waldflächen 

sind im Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept “Erholung in Lübeck“ auch 

nicht als Erholungsgebiet dargestellt. 

Die bestehenden Gewerbe- und Verkehrsflächen sind Teil eines großflächigen 

Gewerbegebietes im Nordwesten von Lübeck. Die Flächen erfüllen die wertbe-

stimmenden Kriterien Vielfalt, Naturnähe und Schönheit nicht. Hier sind vielmehr 

versiegelte Flächen, mehrspurige Straßen und hallenartige Großgebäude charak-

teristisch für den Landschaftsbildtyp. Der Landschaftsplan bewertet die Gewerbe- 

und Verkehrsflächen demzufolge mit sehr geringem Wert (Wertstufe 5). Die Flä-

chen haben zudem eine sehr geringe bis keine Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz sowie für die Erholung. 
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3.3 Auswirkungen 

3.3.1 Auswirkungen durch das geplante Vorhaben 

Die zu entlassenden LSG-Teilflächen und das angrenzende Landschaftsschutz-

gebiet sind von der geplanten Bebauung und Umgestaltung des Geländes wie 

folgt betroffen: 

 Erweiterung eines Gebäudes, Neubau von Umfahrt und Stellplätzen, 

 Verlust vorhandener Biotopstrukturen durch Bebauung und Versiegelung, 

 Verlust eines Teils der Waldkulisse, 

 Verlust von Lebensstätten für Brutvögel durch Gehölzverluste, Teilverlust 

von Nahrungshabitaten für Fledermäuse durch Gehölzrodung, 

 geringfügige Störungen und Beeinträchtigung von Biotopstrukturen und 

Tierlebensräumen im Bereich der angrenzenden Waldflächen. 

Aufgrund der Größenordnung der geplanten baulichen Erweiterung und der Anlage 

neuer Erschließungsflächen sind auch Auswirkungen auf den Boden und den Was-

serhaushalt zu erwarten. 

3.3.2 Auswirkungen auf Schutzzwecke des LSG 

Die für das LSG festgelegten Schutzzwecke sind durch Entlassung  der Teilflä-

che aus dem Schutzgebiet und die geplante Bebauung und Nutzung wie folgt 

betroffen: 

Tabelle 1: Auswirkungen auf Schutzzwecke und -ziele des LSG 

Zielsetzung Einschätzung der Auswirkungen 

Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes durch die Siche-

rung der Traveniederung zwischen Reecke und 

dem Elbe-Lübeck-Kanal sowie angrenzender 

Bachtäler 

Geringe nachteilige Auswirkung, da die auszu-

gliedernde Fläche lediglich knapp1,6 ha von der 

Gesamtfläche des LSG (830 ha) umfasst und 

zudem in Randlage am nördlichen Ende des 

LSG liegt 

Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

des Landschaftsbildes 

Geringe nachteilige Auswirkungen, da die zu 

entlassenden Teilflächen aufgrund ihrer gerin-

gen Größe und ihrer Lage unmittelbar neben 

der A 1 und dem großflächigen Gewerbegebiet 

Herrenholz für sich genommen keine positive 

Wirkung auf das Landschaftsbild in diesem 

Raum haben. Sie erfüllen aber eine Pufferfunk-

tion für das übrige LSG und insofern ergeben 

sich nachteilige Auswirkungen auf den Erho-

lungswert. 

Sicherung von Landschaftsteilen mit besonde-

rer kulturhistorischer Bedeutung, wie z.B. die 

Güter Niendorf und Padelügge 

Keine nachteilige Auswirkung, da die Orte mit 

kulturhistorischer Bedeutung in großer Entfer-

nung von der geplanten Erweiterung des Ge-

werbegebietes liegen und somit keiner Beein-
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Zielsetzung Einschätzung der Auswirkungen 

flussung ausgesetzt sind 

Erhalt und Weiterentwicklung der Landschaft 

für eine naturverträgliche Erholung 

Eine Erholungseignung dieses Bereichs ist 

aufgrund der Nähe zur Autobahn und zum 

Gewerbegebiet und damit verbundenen Immis-

sionsbelastungen nur in geringem Umfang 

gegeben. Im Gebiet befinden sich nur Frag-

mente von Wegen, die nicht an ein übergeord-

netes Netz angebunden sind. 

 

3.3.3 Minimierung von Auswirkungen 

Wie zuvor erläutert wurde, ist der Umfang der nachteiligen Auswirkungen relativ 

gering, da nur sehr kleine Teilflächen des LSG in absoluter Randlage an der A 1 

und an einem großen Gewerbegebiet betroffen sind.  

Auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes wird der vorhandene Wald 

vollständig gerodet. Die Planung sieht eine sehr ökonomische Flächenausnut-

zung vor; eine weitere Reduzierung der Fläche würde zu unverhältnismäßigen 

Einschränkungen in den Betriebsabläufen führen. 

Im westlichen Randstreifen muss der Wald zur Einhaltung des vorgegebenen 30 

m-Waldabstandes nach den Vorgaben der unteren Forstbehörde umgewandelt 

werden.  

3.3.4 Naturschutzrechtliche Kompensation von Auswirkungen durch das 

Vorhaben 

Die gemäß Eingriffsregelung nach §18 BNatSchG und §1a BauGB (Kompensati-

onsregelung) vorzusehenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die mit dem 

B-Plan 22.57.00 vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild werden in diesem festgelegt und sind im Umweltbericht zum B-Plan 

aufgeführt.  

Die Beeinträchtigungen des LSG werden gesondert ermittelt und die Maßnah-

men zur Wiederherstellung der betroffenen Werte und Funktionen im Zuge der 

Realisierung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen zum B-Plan 

ausgeführt. 

 

4 Wiederherstellung der durch die LSG-Entlassung  
betroffenen Werte und Funktionen 

Im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens wurde die Vereinbarung zwischen dem 

Unternehmen CITTI und dem Bürgermeister der Hansestadt Lübeck als Unterer 

Naturschutzbehörde (UNB) geschlossen, dass zur Wiederherstellung der Werte 
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und Funktionen im LSG im Rahmen der Kompensationsregelung ein Teilbereich 

des LSG aufgewertet werden soll (vgl. Abb. 4). 

Die Aufwertung soll innerhalb des Landschaftsschutzgebietes vorgenommen 

werden und zwar auf einer in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten gelegenen, 

ca. 25 ha großen Fläche, für die von der UNB der Hansestadt Lübeck das Natur-

schutz- und Ausgleichsflächenkonzept “Neue Koppel“ erstellt wurde. 

Das Gebiet ist im Landschaftsplan Lübeck als eine “zum Aufbau eines Biotopver-

bundes besonders geeignete Fläche mit dem Entwicklungsziel Neuwaldbildung“ 

dargestellt. Sie wird derzeit intensiv ackerbaulich genutzt und ist an drei Seiten 

von Wald umgeben. Der Waldbiotopverbund kann hier verbessert werden, wenn 

die Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen wird und dort vielfäl-

tige, naturnahe, gehölzbetonte Biotope entwickelt werden. Diese Maßnahmen 

würden dem Schutzzweck gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 der LSG-VO entsprechen, 

nach dem durch die Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes eine Verbesserung des Landschaftsbildes durch Strukturergänzun-

gen, Nutzungsextensivierungen und Erhöhung des Grünland- und Waldanteils 

herbeigeführt wird. 

Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem B-Plan 

22.57.00 hält die Hansestadt Lübeck 5 ha in dem o.g. Gebiet vor.  

Für die Erhaltung und Wiederherstellung des Naturhaushaltes im Landschafts-

schutzgebiet soll gemäß der getroffenen Vereinbarung zwischen dem Unterneh-

men CITTI und der UNB innerhalb des Bebauungsplanes 22.57.00 auf einer Flä-

che von 1,96 ha mesophiles Grünland entwickelt werden. 

Für die Umwandlung von 1,1 ha Wald ist gemäß Maßgabe der unteren Forstbe-

hörde ebenfalls ein Ausgleich im Verhältnis 1:2 zu erbringen. 

Zusätzlich soll innerhalb der 25 ha großen Fläche über eine Länge von 400 m ein 

Wanderweg angelegt werden, mit dem eine Lücke im vorhandenen Wegenetz 

geschlossen und gleichzeitig die Fläche erschlossen werden soll, die als Ersatz 

für den Waldverlust optimiert wird.  

Auf dieser Fläche wird auch der Ausgleich für die Versiegelungen im Plangel-

tungsbereich des B-Planes 22.57.00 erbracht. 

Alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden im Bereich „Neue Koppel“ in 

enger Abstimmung zwischen der UNB und dem Bereich Stadtwald durchgeführt. 

Konkrete Angaben sind dem Umweltbericht zum B-Plan 22.57.00 zu entnehmen. 

Nach der Kompensationsregelung wird für die ca. 5.475 m² große Fläche außer-

halb des B-Plan-Geltungsbereichs kein Ausgleich und Ersatz erforderlich, da dort 

keine Veränderung der heutigen Situation stattfindet und somit der Status Quo 

erhalten bleibt. 
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Abb.4:  Lage der Ausgleichsfläche 

In der Gesamtbewertung durch die UNB gelten die Werte und Funktionen, die 

von der Entlassung von Teilflächen aus dem LSG und den mit dem Gesamtvor-

haben verbundenen Eingriffen in die Natur betroffen sind, bei Umsetzung der o.g. 

Maßnahmen im Sinne der Kompensationsregelung als vollständig wiederherge-

stellt. 
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Abb.5:  Übersichtsplan Ausgleichsflächenkonzept “Neue Koppel“ 

 

5 Zusammenfassung 

Im Zuge der 120. FNP-Änderung und der Aufstellung des B-Planes 22.57.00 sol-

len Teilflächen des Landschaftsschutzgebietes “Trave-Einzugsgebiet zwischen 

Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“ aus dem Landschaftsschutzgebiet entlas-

sen werden. Die Bauleitplanverfahren werden durchgeführt, um innerhalb des B-

Planes 22.57.00 eine notwendige Betriebserweiterung des Unternehmens CITTI  

zu ermöglichen. Die zu entlassenden Flächen sind etwa 1,5 ha groß und mit ei-

nem ca. 30 Jahre alten Wald bestanden. Sie weisen eine geringe bis mittlere 

naturschutzfachliche Wertigkeit auf und sind zudem aufgrund ihrer Randlage den 

Auswirkungen des benachbarten Gewerbegebietes und der angrenzenden A1 in 
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hohem Maße ausgesetzt. Ein Entwicklungspotenzial hinsichtlich dem Schutz-

zweck und den Schutzzielen des LSG weisen die betroffene Fläche aufgrund 

ihrer Lage ebenfalls nicht auf. 

Zur Entlassung der Flächen aus dem LSG wird eine Änderung der Stadtverord-

nung über das Landschaftsschutzgebiet „Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesen-

berg und Elbe-Lübeck-Kanal“ im Rahmen eines Rechtsetzungsverfahrens erfor-

derlich. Dieses Verfahren gem. § 19 LNatSchG beinhaltet eine Anhörung der 

Gemeinde, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben 

durch das Vorhaben berührt werden. Außerdem erfolgt eine öffentliche Ausle-

gung der Änderung der Schutzgebietsverordnung. Dies erfolgt parallel zur öffent-

lichen Auslegung der o.g. Bauleitpläne nach § 3 Abs. 2 BauGB. 

Die Wiederherstellung der Werte und Funktionen im Rahmen der naturschutz-

rechtlichen Kompensationsregelung ist an anderer Stelle innerhalb des Land-

schaftsschutzgebietes durch Optimierung bisher intensiv landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen vorgesehen. Die Flächen befinden sich in der Gemarkung Nien-

dorf-Moorgarten im Bereich der 25 ha großen „Neue Koppel“, für die ein von der 

UNB erarbeitetes Naturschutz- und Ausgleichsflächenkonzept vorliegt. Für die 

Eingriffe durch die Erweiterung des Gewerbegebietes soll auf einer Ackerfläche 

von 1,96 ha mesophiles Grünland entwickelt werden, auf 2,2 ha soll eine Neu-

waldbildung erfolgen. Zusätzlich soll über eine Länge von 400 m ein Wanderweg 

angelegt werden. 
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Anlage C 
Stand: 04.04.2017 

Stadtverordnung vom …  
zur Änderung der Stadtverordnung über das Landschaftsschutzgebiet  
„Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und Elbe-Lübeck-Kanal“  

im Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck 
       vom 17.06.1998 

 

Aufgrund der §§ 22 Abs. 1 und Abs. 2, 26 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I. 
S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I          
S. 2258) i.V.m. §§ 15, 19 des Gesetzes zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - 
LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. Schl.-H., S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) wird durch den Bürgermeister der 
Hansestadt Lübeck als untere Naturschutzbehörde verordnet: 

 

§ 1 
Entlassung eines Teilbereiches aus dem Landschaftsschutzgebiet 

 
(1) Aus dem Landschaftsschutzgebiet „Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und 

Elbe-Lübeck-Kanal“ vom 17. Juni 1998 wird nach Maßgabe dieser 
Änderungsverordnung ein Teilbereich von circa 15.275 m² in der Gemarkung St. Lorenz, 
Flur 18, Flurstücke 122, 123 tlw., 124 tlw. und 37/85 tlw. und in der Gemarkung 
Schönböcken Flur 3, Flurstück 48/18 tlw. aus dem Landschaftsschutz entlassen (vgl. 
schraffierten Bereich in der dieser Änderungsverordnung als Anlage beigefügten 
Übersichtskarte Maßstab 1 : 22.000).  

 
(2) Es werden folgende Änderungen und Aktualisierungen nach § 2 dieser 

Änderungsverordnung vorgenommen. 
 

§ 2 
Änderungen und Aktualisierungen in der Landschaftsschutzgebietsverordnung 

 
1. Die Regelung des § 2 Absatz 1 wird aufgehoben und durch den folgenden Absatz 1 

ersetzt: 
 

„Das Landschaftsschutzgebiet liegt westlich des Stadtzentrums der Hansestadt 
Lübeck und umfasst ein Gebiet von rund 972 ha.“ 

 
2.  Die Regelung des § 2 Absatz 3 wird aufgehoben und durch den folgenden Absatz 3 

ersetzt: 
 

„In der dieser Verordnung als Anlage beigefügten Übersichtskarte im Maßstab    
1 : 22.000 sind die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes als schwarze 
durchgezogene Linie dargestellt.“ 

 
3. Die nach Nummer 2 aufgehobene Anlage in § 2 Absatz 3 (Übersichtskarte im Maßstab   

1 : 25.000) wird durch die neue als Anlage beigefügte Übersichtskarte im Maßstab           
1 : 22.000 ersetzt.  

 
4.  Die in der Regelung nach § 2 Absatz 4 aufgeführten Abgrenzungskarten werden 

dadurch aktualisiert, dass auf der allein betroffenen Abgrenzungskarte 0870 im Maßstab 
1 : 5.000 die entfallende Landschaftsschutzgrenze mit einer schwarz durchkreuzten 
Markierung und die neue Landschaftsschutzgrenze als durchgezogene schwarze Linie 
wird. 
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5. Die in der Regelung in § 4 Nr. 4 genannte Vorschrift „§ 33 (1) Nr. 1 

Wasserhaushaltsgesetz“ wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 46 Abs.1 Nr. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes“. 

 
6. Die in der Regelung in § 5 Nr. 5 genannte Vorschrift „§ 36 Landesnaturschutzgesetz“ 

wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 37 Landesnaturschutzgesetzes“. 
 
7. Die in der Regelung in § 6 Nr. 2 genannte Vorschrift „§ 7 Abs. 3 des 

Landesnaturschutzgesetzes“ wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 5 Abs. 2 und 
Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes“. 

 
8. Die in der Regelung in § 6 Nr. 3 genannte Vorschrift „§ 7 Abs. 3 des 

Landesnaturschutzgesetz“ wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 5 Abs. 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes“. 

 
9. Die in der Regelung in § 6 Nr. 6 genannte Vorschrift „§ 12 des 

Landesnaturschutzgesetzes“ wird ausgetauscht gegen die Vorschriften „§ 8 Abs. 2 Nr. 2 
i.V.m. § 35 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 18a des Straßen- und Wegegesetzes 
Schl.-H.“ 

 
10. Die in der Regelung in § 6 Nr. 9 genannte Vorschrift „§ 8 Abs. 2 und 3 des 

Landesnaturschutzgesetzes“ wird ausgetauscht gegen die Vorschriften „§§ 14 und 15 
des Bundesnaturschutzgesetzes i.V.m. § 8 des Landesnaturschutzgesetzes.“ 

 
11. Die in der Regelung in § 7 Abs. 1 genannte Vorschrift „§ 21b des 

Landesnaturschutzgesetzes“ wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 27 des 
Landesnaturschutzgesetzes.“ 

 
12. Die in der Regelung in § 8 Satz 2 genannte Vorschrift „§ 9a des 

Landesnaturschutzgesetzes“ wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 17 Abs. 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes.“ 

 
13. Die in der Regelung in § 9 Abs. 1 genannte Vorschrift „§ 57 Abs. 1 Nr. 1 des 

Landesnaturschutzgesetzes“ wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 57 Abs. 2 Nr. 2 
des Landesnaturschutzgesetzes.“ 

 
14. Die in der Regelung in § 9 Abs. 3 genannte Vorschrift „§ 57a Abs. 1 des  

Landesnaturschutzgesetzes“ wird ausgetauscht gegen die Vorschrift „§ 57 Abs. 5 des 
Landesnaturschutzgesetzes“ und der genannte Betrag „100.000,--DM“ wird 
ausgetauscht gegen den Betrag „50.000 Euro.“ 

 
 
 

§ 3  
Inkrafttreten der Stadtverordnung 

 
Die Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung vom 17. Juni 1998 tritt am Tage 
nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Lübeck, den  
 
 
Bernd Saxe 
Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck 
als untere Naturschutzbehörde 
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Neue LSG-Grenze - Gesamtfläche 972 ha 

Entlassungsfläche - 15,275 m²

Übersichtskarte
Neue Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes
"Trave-Einzugsgebiet zwischen Wesenberg und 
Elbe-Lübeck-Kanal"

Maßstab
Der Bürgermeister der
Hansestadt Lübeck 
als untere Naturschutzbehörde 1:22.000

Lübeck, den 

1:5.000Maßstab
Kartengrundlage:        Amtliche Geobasisdaten Schleswig-
Holstein, © VermKatV-SH 
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